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Erscheint monatlich

Wir Frauen vom Landfrauenverband aus Glaubitz 
suchen Verstärkung bei unseren handwerklichen Arbeiten.

Wir Stricken, Häkeln, Klöppeln und Nähen. 
Jeden Dienstag ab 14.00 Uhr treffen wir uns 

zum Erfahrungsaustausch über unsere Handarbeiten 
im Dorfgemeinschaftshaus an der Windmühle Glaubitz. 

Derzeit aber unter 
pandemiebedingten besonderen Maßnahmen. 

Gerne können Interessierte, nach kurzer Absprache, 
dort zu uns kommen oder erste Fragen mit Frau Schmale 

unter 035265 55167 klären. 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse 

geweckt haben und Sie in Ihrer Freizeit 
ein schönes Hobby bei uns finden würden.

Hiltrud Schmale 
Vereinsvorsitzende
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SITZUNG DES GEMEINDERATES GLAUBITZ

Der Gemeinderat Glaubitz fasste in der Sitzung am
24.01.2022 folgende Beschlüsse:

Beschluss-Nr. 01/2022
1. Der Gemeinderat bewilligt überplanmäßige Aufwendungen und Aus-

zahlungen zur Finanzierung des aufzubringenden Eigenanteils für den
Ausbau der Breitbandversorgung für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v.
40.000 €.

2. In den Haushaltsplan 2023 und im Finanzplan 2024 sind die er-
forderlichen Beträge für die Finanzierung der Ausbaukosten aufzu-
nehmen.

Beschluss-Nr. 02/2022
1. Der Termin der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Glaubitz wird auf

der Grundlage des § 39 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunal-
wahlen im Freistaat Sachsen (KomWG) auf Sonntag, den 12.06.2022
festgesetzt.

2. Als Termin für den etwa notwendig werdenden 2. Wahlgang wird
Sonntag, der 02.07.2022 bestimmt.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Glaubitz findet am
Montag, dem 21.02.2022, 19.30 Uhr, im Gemeindeamt Glau-
bitz (Beratungsraum), Bahnhofstraße 19, statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den ortsüblichen Bekanntgaben an
den Bekanntmachungstafeln.

SCHIEDSSTELLE GLAUBITZ
Die nächste Sprechstunde findet am Dienstag, dem
22. Februar 2022, von 17.00 bis 18.00 Uhr im
Gemeindeamt Glaubitz, Bahnhofstraße 19, Beratungsraum 1. Etage, statt.

AUSSCHREIBUNG MITARBEITER/IN
IM BAUHOF/WALDBAD DER GEMEINDE GLAUBITZ
Die Gemeinde Glaubitz sucht zum frühestmöglichen Zeit-
punkt eine/n Mitarbeiter/in für Tätigkeiten im Bauhof und
Verantwortliche/n des Waldbades Glaubitz.

Nachfolgende Fähigkeiten werden erwartet:
• Rettungsschwimmer Stufe Silber
• PC-Kenntnisse/Umgang mit Internetseite
• Handwerklich begabt
• Kenntnisse im Umgang mit Gartentechnik
• Bereitschaft zur Wochenendarbeit
• PKW-Führerschein

Die Beschäftigung ist in Vollzeit (40 h/Woche) vorgesehen und für Frauen
und Männer geeignet. Die Entlohnung erfolgt angelehnt an den Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 28.02.2022 an die Gemeinde
Glaubitz, Bahnhofstraße 19 in 01612 Glaubitz, Kennwort: Bauhof/
Waldbad Glaubitz.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

REGION MEISSEN GMBH

Die Wirtschaftsförderung Region Meißen
(WRM) GmbH ist ein Unternehmen des Land-
kreises Meißen, der Sparkasse Meißen und
der Kommunen des Landkreises.
Die WRM wurde im Jahr 2002 gegründet.

Folgende Dienstleistungen bietet die WRM für Unternehmen, die bereits
im Landkreis Meißen tätig sind oder es werden möchten, unentgeltlich an:

• Unterstützung bei Betriebserweiterungen und Gewerbeflächensuche

• Begleitung von behördlichen Angelegenheiten und Hilfestellung bei För-
dermittelverfahren und deren Beantragung

• Investitionsmöglichkeiten im Landkreis Meißen

• Informationen zur technologischen Infrastruktur und Netzwerken

• Unterstützung bei der Immobilien- und Grundstücksvermittlung oder bei
Neuansiedlung

• Beratung und Begleitung bei der Firmenübergabe (Nachfolge)

• Kooperationspartnersuche (Zuliefere, Abnehmer, industrielle und wis-
senschaftliche Kooperationspartner sowie Finanzierungspartner)

• Erarbeitung von Businessplänen

Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH
Neugasse 39/40
01662 Meißen

Ansprechpartner
Sascha Diesel/Geschäftsführer
Telefon: (03521) 47608-10
E-Mail: SASCHA.DIENEL@WRM-GMBH.DE

Torsten Zichner/Projektleiter
Telefon: (03521) 47 608-11
E-Mail: TORSTEN.ZICHNER@WRM-GMBH.DE

Weitere Informationen zur WRM finden Sie unter: 
WWW.WIRTSCHAFTSREGION-MEISSEN.DE 

Kostenfreier Fördermittel- und Finanzierungsprechtag in der
Wirtschaftsförderung Region Meißen (WRM) GmbH
Die Sächsische AufbauBank (SAB) bietet am 3. März 2022 im Landkreis
Meißen eine individuelle Beratung zu den Förderprogrammen des Frei-
staates Sachsen an. Die Beratung findet in den Räumen der WRM GmbH
statt oder wird aufgrund der aktuellen Lage als Telefon-Termin zwischen
9:00 und 16:00 Uhr angeboten.
Eine Anmeldung für Existenzgründer und Unternehmen ist telefonisch oder
per E-Mail bei der WRM GmbH möglich. 
Bitte senden Sie uns zur Vorbereitung auf Ihr Gespräch die ausgefüllte
Vorabinformation an post@wrm-gmbh.de zu.

Kontaktdaten & Information
E-Mail: post@wrm-gmbh.de
Telefon: 03521/47608-0
Anmeldefrist: 1. März 2022
Termin: 3. März 2022
Ort: WRM GmbH, Neugasse 39/40, 01662 Meißen
Vorabinformation:  
www.wirtschaftsregion-meissen.de/aktuelles/veranstaltungen.html
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REGIONALE FACHKRÄFTEALLIANZ
IM LANDKREIS MEISSEN
STARTET PROJEKTAUFRUF

Die regionale Fachkräfteallianz des Landkreises Meißen
fördert Projekte zur Fachkräftegewinnung und -sicherung
im Landkreis. Zuwendungsempfänger können Kommu-
nen und weitere Träger, natürliche Personen, juristische
Personen oder Personenvereinigungen, sein.
Abgabeschluss für Projektanträge ist der
15. März 2022.
Förderschwerpunkte sind unter anderem die Fachkräfte-
sicherung unter den Bedingungen des digitalen Wan-
dels, Fachkräftekampagnen und -veranstaltungen sowie
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Etablierung von
Branchen- und Unternehmensverbünden, Maßnahmen
zur Kooperation von Hochschule und Wirtschaft,
Studien- und Handlungskonzeptionen in Bezug auf die
Fachkräftesicherung.
Weitere Informationen finden Interessierte im Projektauf-
ruf auf der Internetseite der Fachkräfteallianz unter www.kreis-
meissen.de/12585.html. Für Auskünfte steht Susann Lenz als Geschäfts-
führendes Mitglied telefonisch 03521 725-4602 oder per E-Mail
JC.Fachkraefteallianz@kreis-meissen.de gern zur Verfügung.
Zusätzliche Informationen und Downloads der für die Einreichung erfor-
derlichen Unterlagen können auf der Internetseite der Sächsischen Auf-
baubank www.sab.sachsen.de  (Eingabe des Suchbegriffes „Fachkräfte-
richtlinie Teil B Ziffer I“) abgerufen werden.

Projektaufruf zur Fachkräftesicherung im Landkreis Meißen
Entsprechend der Fachkräfterichtlinie des Freistaates Sachsen und des re-
gionalen Handlungskonzeptes der regionalen Fachkräfteallianz im Land-
kreis Meißen können für Maßnahmen zur Fachkräftesicherung ab sofort
wieder Anträge gestellt werden.

Förderfähig sind folgende Vorhaben:
• Maßnahmen zur Fachkräftesicherung unter den Bedingungen des digi-
talen Wandels sowohl auf der betrieblichen als auch der überbetrieb-
lichen Ebene

• Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Arbeit mit dem Ziel der
Fachkräftesicherung, u. a. sozialpartnerschaftliche Projekte

• Fachkräftekampagnen, -veranstaltungen und weitere Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der Fachkräftesicherung in den
Landkreisen und kreisfreien Städten

• Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung von Unternehmen mit
Blick auf Fachkräftegewinnung und -bindung

�• Etablierung von Unternehmens- und Branchenverbünden zur Fachkräf-
tesicherung sowie Fachkräftepools sowie Verbü�nden für strategische
Personalentwicklung, eLearning und lernende Organisationen auf der
überbetrieblichen Ebene

�• Maßnahmen zur Kooperation von Hochschule und Wirtschaft zur Fach-
kräftesicherung einschließlich strukturfördernde Maßnahmen zur Akti-
vierung des Fachkräftepotenzials von Studienaussteigern sowie Maß-
nahmen zur Verbesserung des Übergangs von Hochschulabsolventen
in den regionalen Arbeitsmarkt

• Maßnahmen zum Aufbau von Netzwerken und Strukturen mit dem Ziel
der Anwerbung und/oder Begleitung ausländischer Fachkräfte
und/oder Auszubildender in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt und
zur Etablierung einer Willkommenskultur

�• Maßnahmen zur Optimierung des Systems und weiteren Maßnahmen
zur Arbeits- und Ausbildungsmarktintegration insbesondere von Be-
nachteiligten und von Menschen mit Migrationshintergrund

• Etablierung von geeigneten Strukturen sowie weitere Maßnahmen zur
Fachkräftesicherung durch Ausbau lebensphasenorientierter Personal-
arbeit

�• Studien und Handlungskonzeptionen in Bezug auf zukünftigen Hand-
lungsbedarf in speziellen Bereichen der Fachkräftesicherung.

Es ist eine Förderung von bis zu 90 % der Gesamtkosten (Sach- und Per-
sonalkosten) möglich.
In einer Sitzung der regionalen Fachkräfteallianz werden die eingereich-
ten Projektanträge bewertet und im Rahmen des ihr zur Verfügung stehen-
den regionalen Budgets priorisiert.
Bei der Entscheidung zur Priorisierung ist es besonders wichtig, dass das
Projekt:
• passfähig zum Handlungskonzept ist,
�• sich sinnvoll in den Rahmen der Region einbettet und bereits bestehen-
de Aktivitäten oder Vorläuferprojekte ergänzt und

• einen nachhaltigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region
leistet.

Befürwortete Anträge werden an die Sächsische Aufbaubank als Bewilli-
gungsstelle weitergereicht.
Abgabeschluss: 15.03.2022
Die Einreichung, der den Vorgaben der Sächsischen Aufbaubank entspre-
chenden vollständigen Unterlagen, wird erbeten an das:
Landratsamt Meißen
Jobcenter / regionale Fachkräfteallianz
Postfach 100152
01651 Meißen
oder als E-Mail an: JC.Fachkraefteallianz@kreis-meissen.de
Kontakt: Geschäftsführendes Mitglied der Fachkräfteallianz
Frau Susann Lenz
Telefon: 03521 725-4602
Zusätzliche Informationen und Downloads der für die Einreichung erfor-
derlichen Unterlagen können auf der Internetseite der Sächsischen Auf-
baubank www.sab.sachsen.de (Eingabe des Suchbegriffes „Fachkräfte-
richtlinie Teil B Ziffer I“) abgerufen werden.
Das regionale Handlungskonzept kann unter:
https://www.kreis-meissen.de/download/Service/Handlungskon-
zept_2020_neu.pdf bzw. auf der Internetseite der Fachkräfteallianz unter
www.kreis-meissen.de/12585.html eingesehen werden.

Die Förderung der ausgewählten Projekte erfolgt nach Teil B Ziffer I der
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung (Fachkräfte-
richtlinie) vom 30. April 2019, in der Fassung vom 01.01.2020 (Sächs
ABl. SDr. 2020 S. S 11), vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushalts-
mitteln. Die Fachkräfterichtlinie ist eingebettet in die Strategie des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr „Gute Arbeit
für Sachsen“.
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ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT OBERES ELBTAL
Müll nicht vergessen!
Entsorgungstermine für alle Ortsteile der Gemeinde Glaubitz
Restabfall Bioabfall Papier Gelbe Tonne
04.02./18.02. 01.02./08.02. 02.02. 10.02./24.02.

15.02./22.02.
Entsorger REMONDIS 03525/529210
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an oben benannte Firma.

INFORMATIONEN DES ABWASSERZWECKVERBANDES
„ELBE-FLOSSKANAL“
Änderungen beim Betrieb von Kleinkläranlagen

Satzung in der Fassung der 4. Änderungssatzung
über die Entsorgung und Überwachung von
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Verbandsge-
biet des Abwasserzweckverbandes „Elbe-Floßkanal“ vom
04.12.2013

Mit Wirkung vom 01.01.2022 trat die 4. Änderungssatzung der Entsor-
gungssatzung des Verbandes in Kraft. Die Einsichtnahme oben genannter
Satzung ist unter dem Link Downloads auf der Homepage des Ver-
bandes möglich.

Mit der Satzungsänderung sind folgende wesentlichen Ände-
rungen verbunden:

Klärschlammentsorgungsrhythmus:
Der Verband hatte bisher hier vorgeschrieben, dass 1x in 3 Jahren eine
Teilentschlammung der Anlage mit Bezug auf die tatsächlich über die
Jahre angeschlossenen Einwohner erfolgen muss.  
Dies gilt nunmehr gemäß aktueller Satzung nicht mehr. Eine
Schlammabfuhr ist nun nur erforderlich, wenn dies in Ihren
Wartungsberichten ausgewiesen wird. Die Umsetzung der zeit-
nahen Ausfuhr ist dann durch Anlagenbetreibern zu veranlassen. 

Zusendung der Wartungsprotokolle/Eigenkontrollergebnisse:
Geändert wurde die abschließende Zusendungsfrist auf den
31.01. des Folgejahres. Hiermit soll ermöglicht werden, auch die
noch im Dezember ausgeführten Wartungen fristgemäß melden zu kön-
nen. Die Zusendung der Wartungsprotokolle kann auch per E-Mail erfol-
gen. Diese Vorgehensweise nutzen schon die meisten Wartungsfirmen und
senden die Wartungsberichte direkt an den Verband.
Die Zusendung der Protokolle zum AZV wird mit Verweis auf die aus-
schließliche Bedeutung der Angaben zur Schlammentsorgungsnotwendig-
keit für die Abwasserabgabenfestsetzung noch wichtiger. Nicht vorlie-
gende Protokolle ziehen dann eine Festsetzung nach sich. 

Erhebliche Grenzwertüberschreitungen CSB (>200 mg/l)
Eine weitere und für den Betrieb und die Betreuung der KKA wichtige Sat-
zungsänderung besteht in den neuen Handlungspflichten nach Grenzwert-
überschreitung. Die Kleinkläranlagen müssen nach der Einfahrphase in
der Lage sein, den Grenzwert ganzjährig einzuhalten. Da die Praxis im
Verbandsgebiet aber teils ein anderes Bild aufzeigt, ist ein anderer Um-
gang in diesen Fällen erforderlich. 
Ab sofort sind bei festgestellten Überschreitungen des CSB-
Ablaufwertes von >200mg/l das Wartungsprotokoll und das
Eigenüberwachungsergebnis sofort verbundenen mit der Ur-
sachenbenennung an den Verband zu senden.
Der Anlagenbetreiber muss dann mit der Wartungsfirma die Ursachen der
Überschreitung mit dem Ziel beheben, den CSB-Ablaufwert wieder in den
erlaubten Bereich zu bekommen. 
Ca. 4-6 Wochen nach der Ablaufwertüberschreitung ist eine
Nachbeprobung durchzuführen und das Ergebnis ebenfalls
an den Verband zu senden.
Über diese Verfahrensweise wurden bereits alle im Verbandsgebiet täti-
gen Wartungsfirmen durch den Verband direkt informiert.

Ihr AZV „Elbe-Floßkanal“

VEREINIGTE EVANGELISCH-LUTHERISCHE
CHRISTUSKIRCHGEMEINDE ZEITHAIN
Kirchgasse 5 · 01612 Glaubitz 
Tel. 035265 54271 · Fax 035265 64214

06.02.2022 – 4. Sonntag vor der Passionszeit
9:00 Uhr Gottesdienst in Zschaiten, Pfr. Scheiter

10:00 Uhr Familienkirche in Glaubitz 

Freitag, 11.02.2022
19:00 Uhr Sing & Pray, Kirche Glaubitz

13.02.2022 – Septuagesimae
9:00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz, Prädn. Müller

20.02.2022 – Sexagesimae
9:00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz, Lektor M. Müller

10:30 Uhr Gottesdienst in Zschaiten, Lektor M. Müller

Freitag, 25.02.2022
19:00 Uhr Taize – Andacht in der Kirche Glaubitz 

27.02.2022 – Estomihi
9:00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz, C. Wendisch

10:30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz, C. Wendisch

Mitteilungen 
der Kirche

Monatsspruch Februar 2022: Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst
die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.                    Eph 4,26
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Angebote für Jung und Alt

Hauskreis Glaubitz: montags, 19.30 Uhr 
im Gemeinderaum Glaubitz
Info bei G. Schönfelder und J. Broschwitz,
Tel. 0152 58949571

Junge Gemeinde: jeden Freiag, 19.00 Uhr, Hr. Th. Deffke

Christenlehre: freitags, 16.30-17.30 Uhr
Gemeindehaus, Kirchgasse 5
Gem.-Pädagoge L. Müller

Posaunenchor Glaubitz: donnerstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus 
Herr Burkhardt, Tel. 0175 6669103

Singkreis Glaubitz: mittwochs, 19.30 Uhr, Gemeindehaus, 
Fr. Giegold, Tel. 0173 1615979

Singkreis Zschaiten: donnerstags, 19.00 Uhr
CL-Raum Kirche Zschaiten
Fr. Giegold, Tel. 0173 1615979

Begegnungsstätte Nünchritz
Glaubitzer Straße 20

Gegenüber Wacker-Sporthalle

Montag, 07.02.2022
10:00-11:00 Uhr Gebetskreis bei Pred. Seifert, Am Südhang 3

Dienstag, 08.02.2022
19:30 Uhr GESPRÄCHSABEND

Vorstellung Weltgebetstagsland England, Wales und
Nordirland, Team Begegnungsstätte

Donnerstag, 10.02.2022
9:00-10:30 Uhr Frühstückstreff, Fr. Azendorf

Freitag, 11.02.2022
17:00 Uhr Teezeit, Fr. Schneider

Montag, 14.02.2022
10:00-11:00 Uhr Gebetskreis bei Pred. Seifert, Am Südhang 3

Donnerstag, 17.02.2022
9:00-10:30 Uhr Frühstückstreff, Fr. Azendorf

14:30 Uhr Frauenkreis mit Pfr. Scheiter/Fr. Leber

Freitag, 18.02.2022
17:00 Uhr Basteltreff, Fr. Schneider

Montag, 21.02.2022
10:00-11:00 Uhr Gebetskreis bei Pred. Seifert, Am Südhang 3

Donnerstag, 24.02.2022
9:00-10:30 Uhr Frühstückstreff, Fr. Azendorf

Freitag, 25.02.2022
17:00 Uhr Spielenachmittag mit Fr. Riedel

Sonntag, 27.02.2022
10.30 Uhr Gottesdienst, C. Wendisch

Soziale Beratung
Um tel. Anmeldung wird gebeten/Fr. Riedel 03525 734319
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Notrufe
Ärztlicher Notdienst: 16117

Rettungsdienst: 112

Polizei: 110

Polizeirevier Riesa: 03525/710-0

Abwasser: 03525/5034-0

Kostenfreies Servicetelefon: 0800/6686868
(außerhalb der Betriebszeiten des AZV Elbe-Floßkanal)

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
(sonnabends und sonntags, 9.00-11.00 Uhr)

05./06.02. BAG Dipl.-Stom. Ina Röthig, 
Dr. med. Falk Wolf
Querstraße 11, 01612 Nünchritz
Tel. 035265/56847

12./13.02. Praxis Dr. med. dent. Constanze Frank
Paul-Greifzu-Straße 22, 01591 Riesa
Tel. 03525/735969

19./20.02. Praxis Dipl.-Stom. Jörg Dietrich
Hauptstraße 57, 01609 Gröditz
Tel. 035263/61812

26./27.02. Praxis Dr. med. Ute Mildner
Alexander-Puschkin-Platz 4, 01587 Riesa
Tel. 03525/740054

Weitere Bereitschaftsdienste lagen bei Redaktionsschluss
noch nicht vor. 
Mehr Informationen unter www.zahnaerzteinsachsen.de.

Volkssolidarität
Pflegedienst Nünchritz gGmbH

- Häusliche Krankenpflege
- Verhinderungspflege bei Urlaub oder Krankheit
der Pflegeperson

- Beratungsbesuche nach SGB XI
- Hauswirtschaftliche Versorgung

01612 Nünchritz · Glaubitzer Str. 12a · Tel. 035265/56770

Weitere Leistungen:
- Volkssolidarität Schlossresidenz Glaubitz gGmbH

Tel. 035265/649711
- Volkssolidarität Seniorenresidenz Merschwitz gGmbH

Tel. 035267/53626
- „Essen auf Rädern”

Tel. 035265/649712

Mi., 9. März 2022,
von 15.00-18.30 Uhr

Schulzentrum Nünchritz, Glaubitzer Straße 15/17, 01612 Nünchritz

BLUTSPENDEAKTION DES DRK

B R I N G E N  S I E  B I T T E  I H R E N  P E R S ON A L A U SWE I S  M I T !

DEUTSCHES ROTES KREUZ

Weltkrebstag am 4. Februar: Blutspender können
Krebspatienten helfen – und sorgen mit regel-
mäßigen Spenden für die eigene Gesundheit vor
Jedes Jahr wird am 4. Februar mit dem Weltkrebstag die Behandlung,
Erforschung und Vorbeugung von Krebserkrankungen ins öffentliche Be-
wusstsein gebracht. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland jährlich
neu an Krebs erkranken, liegt laut Deutscher Krebshilfe bei über einer hal-
ben Million. Zahlreiche Krebspatienten benötigen begleitend zu Chemo-
therapien oder Bestrahlungen im Verlauf ihrer Therapien regelmäßige
Bluttransfusionen. Rund ein Fünftel aller aus Spenderblut hergestellten
Präparate wird mittlerweile für Krebspatienten eingesetzt. Das Engage-
ment vieler Blutspenderinnen und Blutspender ist für diese Patienten unver-
zichtbar.
Aber auch für den Spender oder die Spenderin selbst haben regelmäßige
Blutspenden Vorteile. Das Blut wird mit jeder Spende auf bestimmte Infek-
tionserreger untersucht. Wer drei Mal innerhalb von 12 Monaten Blut
spendet, erhält auf Wunsch den sogenannten Gesundheitscheck. Im Rah-
men des Gesundheitschecks werden weitere Blutwerte untersucht und dem
Spender mitgeteilt. Hierbei handelt es sich um Parameter, die Aufschluss
über mögliche Risiken für Herz-Kreislauferkrankungen geben können, so-
wie um Nierenfunktionswerte. So sorgen regelmäßige Blutspenderinnen
und -spender für ihre eigene Gesundheit vor und helfen durch die Auftren-
nung des gespendeten Blutes in drei unterschiedliche Präparate bis zu drei
schwer kranken oder auch verletzten Patienten. 

Alle Blutspendetermine sind zu finden unter 
https://www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/
Eine Terminreservierung vorab ist erforderlich.

Weitere Informationen werden darüber hinaus unter der kostenlosen Hot-
line 0800 1194911 erteilt. 

Auch nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen
gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der Impfung
möglich, sofern sich der Geimpfte gesund fühlt.

Die Sicherheit auf DRK-Blutspendeterminen bleibt aufgrund der umfäng-
lichen Hygienemaßnahmen und eines ständig an die Entwicklung des In-
fektionsgeschehens angepassten Sicherheitskonzeptes gewährleistet.
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• Rohbau • Neubau • Trockenbau
• Putzarbeiten • Maurer- und Pflasterarbeiten

Höfer-Bau
Eingetragener Meisterbetrieb

01612 Glaubitz · Langenberger Straße 40
Telefon 035265/64840 · Funk 0174/9778406
Fax 035265/64841

Inserieren Sie im Mitteilungsblatt Glaubitz – denn Werbung bringt Erfolg!
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Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann das entscheidend sein für rasche Hilfe durch Arzt oder Rettungsdienst.

   Geschäftsführer: 
Ronald Schubert

Bahnhofstr. 32 · 01619 Zeithain ·  03525 / 77 99 555
 03525 / 77 99 550 · � info@pbtg.de · www.pbtg.de

 

Wir als ambulantes Pflegeteam unterstützen 
Sie zu Hause mit folgendem Leistungsspektrum:

 
 

 
 
 
 

 

Wir beraten Sie gern vor Ort, ein Anruf genügt!
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